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Montag 8-11 Uhr  
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Jagdpachtauszahlung in der Marktgemeinde Raxendorf 
 

Die Auszahlung in der Marktgemeinde Raxendorf erfolgt an drei Terminen:  

 

Jagdgenossenschaft  Termin/Details  

Jagdgenossenschaft Zeining, 

Raxendorf  

und Neudorf  

 

Sontag, 4. Jänner 2026 im Rahmen des Drei-Königs-

Frühschoppens von 10 bis 13 Uhr im FF-Haus in Raxendorf  

Jagdgenossenschaft Mannersdorf  

 

Hl. Drei Könige (Dienstag) 6. Jänner 2026 von 9 bis 12 Uhr 

im GH Mitterbauer in Heiligenblut 

Jagdgenossenschaft Troibetsberg   

 

Hl. Drei Könige (Dienstag) 6. Jänner 2026 von 14 bis 17 Uhr 

im Braunegger Hof der Familie Mayer in Braunegg 

 

Danach werden die Jagdpachte am Gemeindeamt hinterlegt und sind im Zeitraum von 20. 
Februar bis 30. Juni 2026 zu den Amtsstunden abzuholen. Bevorzugt werden die Jagdpachte zu 
den beiden untenstehenden Auszahlungsterminen am Gemeindeamt ausbezahlt.  
FR 20. Februar: 8 - 13 Uhr 
DI 17. März   8 - 12 und 14 - 18 Uhr  

 
Onlineüberweisungen  
Selbstverständlich werden auch heuer wieder die Jagdpachte überwiesen. Jeder Bürger, der 
bereits einen Antrag auf Onlineüberweisung getätigt hat, kann aber dennoch seinen Jagdpacht 
zu den üblichen Jagdpachtauszahlungsterminen in seiner Region persönlich abholen. Die 
Überweisungen erfolgen nach dem zweiten Auszahlungstermin Mitte März. Als Unkostenbeitrag 
werden dafür 2,00 Euro vom Pachtzins abgezogen. Bagatellbeträge (Beträge unter € 15,00) 
werden nicht überwiesen. Das Antragsformular zur Online-Überweisung liegt am Gemeindeamt 
auf bzw. ist auf der Homepage unter „Service-Downloads“ downloadbar.  
 
Jagdpachte, die nicht persönlich bis 30. Juni 2026 abgeholt wurden und es keinen Antrag auf 
Überweisung gibt, können nicht mehr ausbezahlt werden. Diese verbliebenen Jagdpachte 
werden wieder an die Genossenschaften ausbezahlt und dienen dem Ausbau und der Erhaltung 
des land- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes in der jeweiligen Region.  


